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Überwachungsgemein- 
schaft des VDZ 

Zu den Aufgaben des VDZ gehört die Prü-
fung, Überwachung und Zertifizierung von 
Zement und zement-artigen Bindemitteln 
zur Erfüllung der Schutzziele der Baupro-
duktenverordnung und deren nationaler 
Umsetzung sowie der Landesbauord-
nungen. Zu diesem Zweck unterhält der 
Verein die Überwachungsgemeinschaft als 
Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungs-
stelle (PÜZ-Stelle). Die zugehörigen Über-
wachungs- und Prüftätigkeiten werden in 
der Abteilung Qualitätssicherung des For-
schungsinstituts der Zementindustrie 
durchgeführt. Die Ergebnisse der Fremdü-
berwachung werden im Fachausschuss der 
Überwachungsgemeinschaft des VDZ 
zweimal jährlich beraten.

Bis zur Einführung der europäischen Ze-
mentnorm im Jahr 2000 galten in Europa 
für Zement und andere hydraulische Bin-
demittel ausschließlich nationale Normen 
und Regelwerke. Die Übereinstimmung 
mit den Anforderungen wurde durch nati-
onale Übereinstimmungszeichen gekenn-
zeichnet. In Deutschland wurde hierzu das 
Ü-Zeichen vergeben. 

Heute werden nahezu 100 % der Bindemittel 
durch das CE-Zeichen erfasst (Bild IV-1).  
Das sind insbesondere alle Normalzemente 
CEM, einschließlich der Zusatzeigenschaft 
niedrige Hydratationswärme LH und alle 
Putz- und Mauerbinder MC. Zemente mit 
hohem Sulfatwiderstand und niedrigem 
wirksamen Alkaligehalt erfüllen die An-
forderungen an Normalzemente und wer-
den durch eine nationale Norm, in Deutsch-
land die DIN 1164-10, erfasst. Wie nach-
folgend im Unterabschnitt „Normung“ 
dargestellt, ist zumindest bei Zementen 
mit hohem Sulfatwiderstand eine einheit-
liche europäische Regelung inzwischen 
weit fortgeschritten. Bei Tragschichtbin-
dern sind europäische Festlegungen der-
zeit in Vorbereitung. In europäisch har-
monisierten Normen erfasste Zemente und 
Bindemittel erhalten als „technischen Rei-
sepass“ und Marktzugangszeichen das CE-
Zeichen und können in allen Ländern des 
europäischen Wirtschaftsraums frei gehan-
delt werden.

Anerkennung und Akkreditierung
Die Überwachungsgemeinschaft des VDZ 
ist als Prüf-, Überwachungs- und Zertifi-
zierungsstelle im gesetzlich geregelten Be-
reich tätig. Die Anerkennung erstreckt sich 
einerseits auf die auf nationaler Ebene gül-
tigen Landesbauordnungen (LBO), hierfür 

Bild IV-1: Die Zertifizierung von hydraulischen Bindemitteln in Vergleich der Jahre 2000 
und 2008

Tafel IV-1: Anerkennungsbereiche der Überwachungsgemeinschaft des VDZ als Prüf-, Über
wachungs- und Zertifizierungsstelle für Bauprodukte

Bauprodukte Technische Regel(n)

Konformitäts- 
Nachweisstufe

BPG LBO

Bindemittel

     Normalzement EN 197-1 1 +

     Zement mit besonderen Eigenschaften EN 197-4 1 + 

EN 14216 1 +

DIN 1164-10, -11, -12 ÜZ

     Tonerdezement EN 14647 1 + 

     Putz- und Mauerbinder EN 413-1 1 + 

     Hydraulischer Tragschichtbinder DIN 18506 (ÜZ) 1)

     Baukalk EN 459-1 2

     Sonstige zementartige Bindemittel  
     (inkl. Spritzbetonzemente)

Zulassung 2) ÜZ

Betonzusatzstoffe

     Pigmente EN 12878 2 +

     Flugasche EN 450-1 1 +

     Silicastaub EN 13263-1 1 +

     Hüttensandmehl EN 15167-1 1 +

     Natürliche Puzzolane (Trass) DIN 51043 ÜZ

     Sonstige Betonzusatzstoffe Zulassung 2) ÜZ

Betonzusatzmittel

EN 934-2, -3, -4 2 +

DIN V 18998 ÜHP

Zulassung 2) ÜZ

Gesteinskörnungen

EN 12620 2 +

EN 13055-1 2 +

EN 13139 2 +

Mörtel im Mauerwerksbau

EN 998-2 2 +

Einpressmörtel

	 EN 447
BPG: 	Bauproduktengesetz
LBO: 	Deutsche Landesbauordnungen
ÜZ: 	 Übereinstimmungszertifikat durch anerkannte Zertifizierungsstelle
ÜHP: 	�Übereinstimmungserklärung durch Hersteller nach vorheriger Prüfung des Bauproduktes durch anerkannte 

Prüfstelle
1) bauaufsichtlich nicht relevant, Nachweisstufe entspricht ÜZ
2) bei wesentlichen Abweichungen hinsichtlich Herstellverfahren, Zusammensetzung und Eigenschaften von Norm

2000 100 %

96,9 %

HRB (3,1 %)

CEM mit
HS, NA 19,7 %

CEM (inkl. LH)
MC

100 %2008
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wird das nationale Ü-Zeichen als Überein-
stimmungszeichen verwendet. Weiterhin 
ist die Überwachungsgemeinschaft des 
VDZ nach dem deutschen Bauprodukten-
gesetz (BauPG), das die EU-Bauproduk-
tenrichtlinie umsetzt, notifiziert und in 
Brüssel als Stelle Nr. 0840 geführt. Im Gel-
tungsbereich der Bauproduktenrichtlinie 
wird die CE-Kennzeichnung als Konfor-
mitätszeichen verwendet. Darüber hinaus 
bestehen bilaterale Vereinbarungen mit 
ausländischen Stellen. Zum Nachweis der 
Konformität werden entsprechende privat-
rechtliche Zeichen verwendet.

Über die Forderungen aus dem gesetzlich 
geregelten Bereich hinaus ist die Überwa-
chungsgemeinschaft des VDZ seit 2002 
privatrechtlich als Produktzertifizierer nach 
EN 45011 akkreditiert. Zusätzlich wurden 

alle relevanten Laborprüfungen nach 
ISO 17025 akkreditiert. Im Rahmen der 
Akkreditierung wird die Überwachungs-
gemeinschaft regelmäßig extern begutach-
tet (s. Kapitel VDZ/FIZ).

Die Anerkennung der Überwachungsge-
meinschaft des VDZ durch die zuständi-
gen Bauaufsichtsbehörden (Tafel IV-1) er-
streckt sich insbesondere auf Zemente und 
zementartige Bindemittel. Weiterhin gilt 
die Anerkennung für weitere Mörtel- und 
Betonausgangsstoffe (Betonzusatzstoffe, 
-mittel, Gesteinskörnungen) sowie zement-
haltige Zubereitungen (z. B. Mauermörtel). 
Sie bezieht sich sowohl auf genormte als 
auch auf bauaufsichtlich zugelassene Pro-
dukte. Im Berichtszeitraum wurde ein An-
trag auf Ergänzung der Anerkennung für 
Hüttensandmehl nach EN 15167-1 gestellt. 

Fremdüberwachung von Zement 
nach gesetzlichen Regelwerken
Eine Übersicht über die von der Über-
wachungsgemeinschaft des VDZ im Jahr 
2008 zertifizierten bzw. überwachten Ze-
mente und hydraulischen Bindemittel gibt  
Tafel IV-2. Es wurden 585 Bindemittel nach  
gesetzlichen Regelwerken zertifiziert bzw. 
überwacht. Das betraf insbesondere 550 
(94 %) Zemente. In den Zahlen sind acht 
Zemente aus vier ausländischen Werken ent-
halten. In 88 von 550 Fällen wurden Mehr-
fachzertifikate für identische Zemente aus-
gestellt. Diese haben sowohl EG-Konfor-
mitätszertifikate (EN 197-1) als auch Über-
einstimmungszertifikate (DIN 1164-10)  
erhalten.

Ohne die Mehrfachzertifikate für iden-
tische Zemente wurde im Jahr 2008 eine 

Tafel IV-2: Übersicht über die von der Überwachungsgemeinschaft des VDZ im Jahr 2008 zertifizierten bzw. überwachten Zemente  
und hydraulischen Bindemittel

Bindemittel Norm/Regelwerk Geltungs- 
bereich

Art der  
Zertifizierung

Zertifizierungs- 
stelle

Überwachungs- 
stelle

Anzahl  
Bindemittel

Anzahl 
Werke

Zement

EN 197-1 EU

gesetzlich
VDZ

VDZ 550 1) 58
DIN 1164 Deutschland

Zulassung Deutschland

DIN 1164 Deutschland andere 1 1

TL Beton-StB Deutschland – VDZ 54 27

BRL 2601, NEN 3550 Niederlande

privatrechtlich

bmc VDZ 111 27

TRA 600, PTV 603,  
NBN B 12

Belgien VDZ VDZ 41 16

Reglement NF Frankreich AFNOR VDZ 36 11

DS/INF 135 Dänemark Dancert VDZ 7 6

Putz- und  
Mauerbinder

EN 413 Deutschland gesetzlich VDZ VDZ 19 17

BRL 2601 Niederlande privatrechtlich bmc VDZ 4 3

hydraulischer 
Tragschicht-
binder

DIN 18506 Deutschland (gesetzlich) VDZ VDZ 16 15

1) In diesen Zahlen sind insgesamt 88 Mehrfachzertifikate für identische Zemente sowie 21 bauaufsichtlich zugelassene Zemente enthalten

Bild IV-2: Entwicklung der von der Überwachungsgemeinschaft des 
VDZ fremdüberwachten Bindemittel und Werke

Bild IV-3: Mittlere Anzahl überwachter Bindemittel pro Werk für 
die von der Überwachungsgemeinschaft des VDZ überwachten 
Werke
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Anzahl von 497 Bindemitteln aus 59 Wer-
ken überwacht. Die Anzahl der überwach-
ten Bindemittel hat sich im Vergleich zum 
Jahr 2006 etwas verringert (Bild IV-2). Die 
mittlere Anzahl der überwachten Binde-
mittel pro Werk nahm in den vergangenen 
rd. 20 Jahren zu und liegt inzwischen kons-
tant bei etwa  8,4 Bindemitteln pro Werk 
(Bild IV-3).

Im Jahr 2008 wurden auch 54 Zemente 
mit Verwendungsgenehmigung für Beton-
fahrbahnen überwacht. Ferner überwachte 
die Überwachungsgemeinschaft des VDZ 
in 2008 noch 19 Putz- und Mauerbinder 
nach EN 413-1, davon entfielen vier auf 
die Klasse MC 12,5 sowie 16 hydraulische  
Boden- und Tragschichtbinder nach  
DIN 18506.

Für die von der Überwachungsgemein-
schaft des VDZ überwachten inländischen 
Zemente sind in Tafel IV-3 die Anzahl der 
Zertifikate (ebenfalls ohne Mehrfachzerti-
fikate für identische Zemente) und die zu-
gehörigen inländischen Versandmengen 
des Jahres 2008 im Vergleich zu 2006 
(Werte in Klammern) zusammengestellt. 
Die Zemente wurden den Hauptzementar-
ten CEM I, CEM II, CEM III, CEM IV und 
CEM V bzw. den Festigkeitsklassen 32,5, 
42,5 und 52,5 zugeordnet. Aus der Tafel 
geht hervor, dass die Anzahl der überwach-
ten inländischen Zemente seit 2006 um 30 
auf 454 abgenommen hat. Dabei hat sich 
sowohl die Anzahl der Portlandzemente als 
auch die Anzahl der Hochofenzemente ver-
ringert. Im Unterschied dazu ist die Anzahl 
der Portlandkompositzemente nahezu 
konstant geblieben. 

Ebenfalls ist eine signifikante Abnahme der 
Versandmengen von Portlandzementen zu 
erkennen (vgl. Tafel IV-3). Hingegen ha-
ben sich sich die Versandmengen der Port-
landkompositzemente CEM II und Hoch-
ofenzemente CEM III erhöht. Auffällig ist 
eine deutliche Verschiebung der Versand-
mengenanteile von Zementen der Festig-
keitsklasse 32,5 R hin zu Zementen der 
Festigkeitsklasse 42,5 N.

Bild IV-4 bestätigt, dass sich in den letz-
ten Jahren eine deutliche Verschiebung im 
Inlandversand der Zemente ergeben hat. 
Gegenübergestellt sind die Anteile der Ze-
mentarten und Festigkeitsklassen am In-
landsversand in den Jahren 2000 und 2008. 
Es ist zu beobachten, dass der Anteil der 
Zemente der Festigkeitsklasse 32,5 von 
60,1 % auf 36,9 % zurückgegangen ist. 
Gleichzeitig haben die Zemente der obe-
ren Festigkeitsklassen entsprechend zuge-
legt. Inzwischen wird mehr Zement der 
Festigkeitsklasse 42,5 als solcher der Fes-
tigkeitsklasse 32,5 hergestellt. 

Eine ähnliche Verschiebung ist bei bei den 
Zementarten ersichtlich. Im Zuge der ver-
stärkten Bemühungen zur CO2-Reduzie-
rung hat sich der Versandmengenanteil der 
Portlandzemente in den letzten acht Jahren 
etwas mehr als halbiert. Seit 2000 hat der 
Anteil absolut um 31,5 % von 61,7 % auf 
30,2 % abgenommen. Gleichzeitig hat sich 
der Anteil der CEM II-Zemente um abso-
lut 25,2 % von 23,9 % auf 49,1 % erhöht. 
Dies ist besonders augenfällig bei den Ze-
menten der Festigkeitsklasse 42,5. Hier 
entfallen inzwischen etwa 40 %  der Ze-
mente auf CEM II-Zemente. Ebenfalls zu-
genommen hat der Versandmengenanteil 
an CEM III-Zementen.

Fremdüberwachung von Zement 
nach freiwilligen Regelwerken
Zwischen der Überwachungsgemeinschaft 
des VDZ und den entsprechenden bel-
gischen, dänischen, französischen, nieder-
ländischen und russischen Stellen bestehen 
bilaterale Vereinbarungen über die gegen-
seitige Anerkennung von Prüf-, Überwa-
chungs- und Zertifizierungstätigkeiten. 
Hierbei handelt es sich um Fremdüberwa-
chung nach nationalen Regelwerken und 
Standards, die über die Forderungen der 
EN 197 hinausgeht (vgl. Bild IV-1). Die 
Überwachungsgemeinschaft des VDZ führt 
in Absprache mit der entsprechenden aus-
ländischen Stelle bei deutschen Herstellern 
die erforderlichen ergänzenden Prüfungen 
und Überwachungen durch. Dadurch lässt 
sich der Zusatzaufwand für die Zementher-
steller reduzieren.

Im Jahr 2008 wurden von der Überwa-
chungsgemeinschaft des VDZ 111 Zemente 
und vier Putz- und Mauerbinder aus 27 
Werken zusätzlich nach niederländischen 
Beurteilungskriterien (BRL 2601) über-
wacht (vgl. Tafel IV-2). Die Zertifikate 
wurden von BMC ausgestellt.

Ferner zertifizierte und überwachte die 
Überwachungsgemeinschaft des VDZ 41 
Zemente aus 16 Werken zusätzlich nach 
belgischen Regelwerken, die zur Führung 
des belgischen BENOR-Zeichens berech-
tigen.

Die Überwachungsgemeinschaft des VDZ 
prüfte und überwachte im Jahr 2008 eine 
Anzahl von 36 Zementen mit NF-Zeichen 
aus 11 Herstellwerken. Das NF-Zeichen 
wird entsprechend einem französischen 
Reglement vergeben. Mit der französischen 

Tafel IV-3: Anzahl der von der Überwachungsgemeinschaft des VDZ im Jahr 2008 (2006) überwachten inländischen Zemente

Zement Anzahl der Zemente Anteil am Zementversand (Inland) in M.-%

32,5 42,5 52,5 Summe 32,5 42,5 52,5 Summe

Portlandzement	 CEM I 36 (51) 78 (80) 61 (56) 175 (187) 5,6 (12,3) 16,6 (21,5) 8,0 (8,3) 30,2 (42,1)

Portland- 
kompositzement	 CEM II

64 (79) 71 (60) 32 (31) 167 (170) 24,3 (24,0) 20,0 (12,4) 4,8 (3,6) 49,1 (40,0)

Hochofenzement	 CEM III 56 (72) 44 (44) 8 (7) 108 (123) 7,0 (9,9) 13,4 (7,5) 0,3 (0,5) 20,7 (17,9)

Puzzolanzement	 CEM IV 3 (3) – (–) – (–) 3 (3) 0,0 (0,0) – (–) – (–) 0,0 (0,0)

Kompositzement 	 CEM V – (–) – (–) 1 (1) 1 (1) – (–) – (–) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0)

Summe 159 (205) 193 (184) 102 (95) 454 (484) 36,9 (46,2) 50,0 (41,4) 13,1 (12,4) 100,0 (100,0)

Zemente mit hoher 
Anfangsfestigkeit (R)

95 (124) 103 (102) 54 (50) 252 (276) 29,5 (37,0) 26,0 (27,6) 9,0 (8,5) 64,5 (73,1)

Zemente mit üblicher 
Anfangsfestigkeit (N)

64 (81) 90 (82) 48 (45) 202 (208) 7,4 (9,2) 24,0 (13,8) 4,1 (3,9) 35,5 (26,9)

Zemente mit Sondereigen- 
schaften (LH, HS, NA)

46 (60) 48 (45) 7 (6) 101 (111) keine Angaben
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Zertifizierungsstelle AFNOR wurde ver-
einbart, dass die Überwachungsgemein-
schaft des VDZ im Unterauftrag von AF-
NOR die Fremdüberwachungsprüfungen 
und die Werksbesuche in den deutschen 
Zementwerken durchführt. 

Nach dänischen Regelwerken wurden im 
Jahr 2008 zusätzlich sieben Zemente aus 
sechs Werken überwacht. Alle Zemente ha-
ben ein Dancert-Zertifikat nach DS/INF 
135 erhalten.

Weitere Bauprodukte
Seit der bauaufsichtlich Einführung der 
Pigmentnorm DIN EN 12878 im Jahr 2006 
zertifiziert und überwacht die Überwa-
chungsgemeinschaft des VDZ auch die 
werkseigene Produktionskontrolle von Pig-
mentherstellern. Dies betrifft die Herstel-
lung von 53 verschiedenen Pigmenten aus 
vier europäischen Werken.

Im Jahr 2008 wurde mit der Prüfung, Über-
wachung und Zertifizierung von Hütten-
sandmehl nach DIN EN 15167-1 begon-
nen. Derzeit werden zwei Hüttensandmehle 
überwacht.

Da mit der DIN EN 998-2 seit 2003 auch 
für Mauermörtel eine harmonisierte Pro-
duktnorm existiert, kann auch für Mauer-
mörtel ein CE-Zeichen vergeben werden. 
Eine Anleitung zur werkseigenen Produk-
tionskontrolle für die CE-Kennzeichnung 
von Mauermörteln nach Eignungsprüfung 
wird in der neuen DIN 18581 gegeben.  
Diese Norm wurde unter Beteiligung von 
Mitarbeitern des Forschungsinstitutes er-
arbeitet und im Jahr 2008 eingeführt.

Im Berichtszeitraum wurden verschiedene 
Auftragsprüfungen für Einpressmörtel 
nach DIN EN 447 durchgeführt. Erste Er-
fahrungen mit den neuen Prüfverfahren 
bzw. Anforderungen nach DIN EN 445 
bzw. DIN EN 447 haben ergeben, dass ei-
nige bislang nach der Fassung von 1996 
geeignete Einpressmörtel die Anforde-
rungen insbesondere an die Wasserabson-
derung, die Volumenänderung und die 
Siebprüfung nicht erfüllten. Dies führt ggf. 
dazu, dass sowohl im Verkehrsbau als auch 
im bauaufsichtlichen Bereich die Fassung 
von 1996 maßgeblich bleibt. Das Herstel-
len von Einpressmörtel auf der Baustelle 
und das Einpressen in Spannkanäle kann 
durch die Überwachungsgemeinschaft des 
VDZ überwacht werden.

Vergleichsprüfungen
Zur Gewährleistung eines konstanten Prüf-
niveaus sowie zur Erfüllung der entspre-
chenden Forderungen aus Normen bzw. der 
Akkreditierung nimmt die Prüfstelle der 
Überwachungsgemeinschaft des VDZ re-
gelmäßig an mehreren Ringversuchen teil. 
Insbesondere die Standardprüfungen für 
Zement werden mehrmals pro Jahr natio-
nal und international verglichen.

Unter anderem werden von der Stichting 
BMC wöchentliche Vergleichsprüfungen 
mit einem niederländischen Referenzze-
ment organisiert, die vierteljährlich ausge-
wertet werden. In einem jährlich stattfin-
denden Treffen der Vertreter der teilneh-
menden Fremdüberwachungsinstitutionen 
werden die Ergebnisse diskutiert. Gleich-
zeitig werden die Resultate der wöchent-
lichen Prüfung des Referenzzementes in 

einer Qualitätsregelkarte dokumentiert, um 
Schwankungen festzustellen und schnell 
darauf reagieren zu können.	  

Darüber hinaus nimmt das Forschungsin-
stitut an der jährlich durchgeführten Ze-
ment-Vergleichsprüfung der Associati-
on Technique de L’Industrie des Liants  
Hydrauliques (ATILH) teil, an der sich re-
gelmäßig etwa 200 Prüflaboratorien aus 
derzeit 59 Ländern beteiligen. Ähnliche 
nationale Ringversuche wurden an ande-
ren Baustoffen, wie z. B. Flugasche und 
Betonzusatzmittel, durchgeführt.

Prüflabor
Im Zusammenhang mit Fremdüberwa-
chungsprüfungen sowie zugehörigen Auf-
trags- und Vergleichsprüfungen werden 
jährlich etwa 3 500 Bindemittelproben in 
den Laboren des Forschungsinstituts ge-
prüft. Bei im Mittel etwa zehn zu prüfenden 
Eigenschaften entspricht das rund 35 000 
Einzelprüfungen. Bei diesem hohen Pro-
bendurchsatz sind einerseits rationelle Prü-
fabläufe unerlässlich, andererseits müssen 
ein konstantes Prüfniveau und eine hohe 
Prüfqualität sichergestellt werden. Dies 
wird durch eine hohe Vereinheitlichung der 
Prüfabläufe erzielt. Die physikalischen 
Prüfungen werden im Güteüberwachungs-
labor, die chemischen Prüfungen im Un-
terauftrag durch die Abteilung Zementche-
mie durchgeführt. 

Qualitätssicherung 

Grundvoraussetzung dafür, dass Zement 
nicht mehr national, sondern europäisch 

Bild IV-4: Gegenüberstellung der Anteile der Zementarten und Festigkeitsklassen am Inlandsversand der in Deutschland hergestellten  
Zemente in den Jahren 2000 und 2008
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behandelt wird, sind einheitliche Rechts-
vorschriften. Die EU-Bauproduktenricht-
linie ist eine von 26 Richtlinien nach der 
sogenannten „Neuen Konzeption“, dem 
„New Approach“, deren Ziel es ist, Han-
delshemmnisse in der EU abzubauen. Die 
Bauproduktenrichtlinie nimmt insofern ei-
ne Sonderstellung ein, weil sich die we-
sentlichen Anforderungen nicht auf die 
Bauprodukte selbst, sondern auf die dar-
aus hergestellten Bauwerke beziehen. Da-
mit wird der Handel mit Bauprodukten euro- 
päisch geregelt, nicht jedoch die Herstel-
lung von Bauteilen und Bauwerken, die 
nach wie vor nationalem Recht unterliegt. 

Konformitätsnachweis nach  
EU-Bauproduktenrichtlinie
Derzeit wird die Bauproduktenrichtlinie 
überarbeitet. Ziel ist es, auf eine Vereinfa-
chung und Deregulierung der als zu kom-
pliziert angesehenen Bauproduktenrichtli-
nie hinzuwirken. Auch soll die bisherige 
Richtlinie als EU-Verordnung herausgege-
ben werden, wodurch nationale Sonderre-
gelungen erschwert würden.

Die europäische Bauproduktenrichtlinie 
fordert, dass nur solche Bauprodukte auf 
dem europäischen Binnenmarkt gehan- 
delt werden dürfen, die für die vorgesehene 
Verwendung geeignet sind. Das Inverkehr-
bringen ist an das Erfüllen von sechs „We-
sentlichen Anforderungen“ geknüpft, das 
sind

	 �Mechanische Festigkeit und Stand- 
sicherheit,

	 Brandschutz,
	 �Hygiene, Gesundheit und Umwelt-

schutz,
	 Nutzungssicherheit,
	 Schallschutz sowie
	 Energieeinsparung und Wärmeschutz.

Es ist angedacht, bei der Überarbeitung ei-
ne siebte Anforderung hinsichtlich des 
nachhaltigen Gebrauchs natürlicher Res-
sourcen (Recyclingfähigkeit) aufzunehmen 
(vgl. Kapitel VI).

Wie zuvor erwähnt, müssen Bauprodukte 
den Nachweis der Brauchbarkeit erbrin-
gen. Die Vorgaben für das Produkt werden, 
anders als bei anderen europäischen Richt-
linien, nicht direkt in der Richtlinie formu-
liert. Hierzu dienen vielmehr europäisch 
harmonisierte Normen, die durch die euro-
päische Normenorganisation CEN erstellt 
werden (s. Unterabschnitt Normung) und 
europäische technische Zulassungen, die 
unter dem Dach der europäischen Zulas-
sungsorganisation EOTA verfolgt werden 
(vgl. Kapitel V).

In Hinblick auf den Nachweis der Konfor-
mität mit den jeweiligen Anforderungen 
sind in der Bauproduktenrichtlinie derzeit 
vier Systeme der Konformitätsbescheini-
gung vorgegeben (Tafel IV-4). Zwei da-
von weisen Modifikationen auf, was durch 
ein „Plus“ gekennzeichnet wird. Bei der 
Überarbeitung der Bauproduktenrichtlinie 
sollen diese bewährten Systeme beibehal-
ten werden. Lediglich das System 2, das 
bisher nur bei einem Bauprodukt (Baukalk) 
seine Anwendung fand, soll ersatzlos ge-
strichen werden. Auch denkbar ist, dass für 
kleine Unternehmen mit weniger als zehn 
Mitarbeitern und 2 Mio.   Umsatz je Jahr 
bestimmte Ausnahmeregelungen geschaf-
fen werden.

Bei nur wenigen Baustoffen wird eine Pro-
duktzertifizierung durch eine anerkannte 
Stelle gefordert (System 1+). Hierzu gehö-
ren insbesondere wegen der Bedeutung für 
die Bausicherheit Normalzemente, Ze-
mente mit besonderen Eigenschafen und 
Sonderbindemittel. Lediglich für hydrau-
lische Tragschichtbinder ist das System 2+ 
vorgegeben, bei dem eine externe Überwa-
chung der werkseigenen Produktions-
kontrolle durch eine zugelassene Stelle vor-
gesehen ist. Im Berichtszeitraum wurde ein 
entsprechender Normentwurf unter Betei-
ligung von Mitarbeitern des Forschungs-
instituts erstellt.

Die Konformität von Zement wird entspre-
chend der Überwachungsnorm EN 197-2 
bewertet. Die Norm hat sich zweifellos be-
währt und bildete das Modell für entspre-
chende Festlegungen bei Betonzusatzstof-
fen wie Flugasche, Silicastaub und Hütten-
sand. Daher wurde die Überarbeitung die-
ser Norm zunächst ausgesetzt.

Bei der Überarbeitung der Bauprodukten-
richtlinie werden sich auch geänderte Kom-

petenzanforderungen an die Anerkannten 
Stellen ergeben. Dies betreffen u. a. die 
Rechtsform, Anforderungen an die Unpar-
teilichkeit und die allgemeinen Pflichten 
einer Stelle sowie den Abschluss einer Be-
rufshaftpflichtversicherung. Einige Ände-
rungen resultieren aus der Neuordnung des 
europäischen Akkreditierungswesens.

Neuordnung des 
Akkreditierungswesens
Vor einigen Jahren war eine Überarbeitung 
des Rechtsrahmens der Neuen Konzeption 
eingeleitet worden. Ziel war eine Verein-
fachung und Deregulierung als Vorausset-
zung für den freien Warenverkehr. Ein Er-
gebnis der Überarbeitung war eine Verord-
nung zu Akkreditierung und Marktüberwa-
chung des europäischen Parlaments und 
Rates, die im August 2008 erschien und 
zum 1. Januar 2010 wirksam wird. Diese 
Verordnung machte eine Neuordnung des 
deutschen Akkreditierungswesens erfor-
derlich.

In Deutschland existiert eine große Viel-
zahl an Zertifizierungsstellen und Labora-
torien, die verschiedenste Prüfungen von 
Produkten und Dienstleistungen durchfüh-
ren. Zur Beurteilung der Kompetenz und 
Qualifikation dieser Stellen existieren fünf 
verschiedene private Akkreditierungsstel-
len, wie z. B. DACH, DAP, TGA. Die ein-
zelnen Stellen haben derzeit unterschied-
liche Kompetenz- und Aufgabenschwer-
punkte wie z. B. Akkreditierung von La-
boratorien, Prüf- und Zertifizierungsstellen 
für verschiedenste Produkte sowie von Zer-
tifizierungsstellen für Managementsyste-
me. Zusätzlich existieren neun Bundes- 
und vier Länderstellen des gesetzlich ge-
regelten Bereichs (Anerkennungsbehör-
den). Die verschiedenen Stellen arbeiten 
im Deutschen Akkreditierungsrat (DAR) 
zusammen.

Tafel IV-4: Systeme der Konformitätsbescheinigung nach Bauproduktenrichtlinie

System
Konformitäts
bescheinigung

Aufgaben der  
anerkannten Stelle

Binde- 
mittel 1)

1+
Zertifizierung durch 
Zertifizierungsstelle

Fremdüberwachung  
mit Stichprobenprüfung

Zement 1)

PM-Binder
   EN 197-2

1
Fremdüberwachung  

ohne Stichprobenprüfung
–

2+

Konformitäts
erklärung des  

Herstellers

Erstinspektion und  
laufende Überwachung

Tragschicht- 
binder

   prEN 13282-3

2 Nur Erstinspektion Baukalk 2)

3 Nur Erstprüfung –

4 – –
1) Normalzement, Zemente mit besonderen Eigenschaften, Spezialbindemittel
2) zukünftig System 2+ nach prEN 459-3
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Aufgrund der europäischen Verordnung 
muss bis zum 1. Januar 2010 eine einzige 
deutsche Akkreditierungsstelle geschaffen 
werden. In Deutschland wurde deshalb ein 
Akkreditierungsgesetz zur Schaffung einer 
einzigen deutschen Akkreditierungsstelle 
vorbereitet. Ein entsprechender Entwurf 
wurde im April 2009 durch das Bundeska-
binett verabschiedet.

Am 20. August 2008 wurde durch das Bun-
deswirtschaftsministerium das Konzept ei-
ner wirtschaftsgetragenen Akkreditierungs-
gesellschaft vorgestellt, die in Form einer 
Beleihung von der öffentlichen Hand au-
torisiert wird (Bild IV-5). Diese Akkredi-
tierungsstelle soll dann für alle Akkreditie-
rungen im Geltungsbereich der 26 Richtli-
nien der Neuen Konzeption zuständig sein. 
Die EU-Bauproduktenrichtlinie, die der-
zeit überarbeitet wird, ist eine dieser Richt-
linien. Die vorhandene Kompetenz der der-
zeit existierenden Akkreditierungsstellen 
soll eingebunden werden. Es ist eine funk-
tionale Trennung von Befugniserteilung 
(Anerkennung, Notifizierung, Bekanntma-
chung etc.) und formaler Bestätigung der 
Kompetenz einer Stelle (Akkreditierung) 
vorgesehen.

Die Akkreditierungsstelle soll verschie-
dene Bereiche wie Bauwesen, Sicherheit, 
Umwelt, Messwesen, Zertifizierung etc. 
umfassen. Sie muss sich aufgrund ihrer Ge-

bühren selbst tragen und darf nicht gewinn-
orientiert arbeiten.

Das Forschungsinstitut hat sich auf diese 
Entwicklung frühzeitig eingestellt und zu-
sätzlich zu der gesetzlich geforderten An-
erkennung und Notifizierung für die ent-
sprechenden Bereiche privatrechtlich ak-
kreditieren lassen (vgl. Kapitel 0).

Zusammenarbeit der Notifizierten 
Stellen
Eine wesentliche Voraussetzung für die An-
erkennung von Notifizierten Stellen nach 

Bauproduktenrichtlinie ist, dass sie regel-
mäßig einen Erfahrungsaustausch unter-
einander betreiben. Hierzu bestehen so-
wohl horizontale als auch sektorbezogene 
Gremien der Notifizierten Stellen. Da in 
Deutschland besonders viele Stellen exis-
tieren, werden die Arbeiten zusätzlich na-
tional gespiegelt. Die Überwachungsge-
meinschaft des VDZ hat sich, wie auch 
schon in den vergangenen Berichtszeiträu-
men, regelmäßig an dem Erfahrungsaus-
tausch in den relevanten europäischen und 
nationalen Gremien beteiligt.

Bild IV-5: Konzept einer deutschen Akkreditierungsstelle 

Bild IV-6: Unterschiedliche Sicht von Produkt- und Systemzertifizierern auf integrierte 
Managementsysteme

Verwaltungsrat Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

Gesellschafter-
versammlung Aufsichtsrat

Geschäftsführung / Geschäftsstelle Akkreditierungsbeirat

Verwaltung, QM

Bauwesen Sicherheit Gesundheit
Forensik

Verbraucher-
schutz

Umwelt Chemie Elektro-
technik / IT

Mess-
wesen

Zertifizierung

Technische Komitees Akkreditierungs-
ausschuss

Bauwesen

Werkstofftechnik

Sicherheit

Arbeitschutz

Gesundheit

Forensik

Chemie / Umwelt

Verbraucherschutz

Messwesen

Elektrotechnik / IT

Produktzertifizierung

Personenzertifizierung

MS-Zertifizierung

UMS / EMAS

QM (ISO 9001) UM (ISO 14001)

Integriertes
Managementsystem

OHSAS (18001)
Produktzertifizierer

Werkseigene
Produktionskontrolle
(EN 197-2)

Systemzertifizierer
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Zertifizierung von 
Managementsystemen
Zusätzlich zur gesetzlich im Bereich der 
Produktüberwachung und -zertifizierung 
geforderten werkseigenen Produktions-
kontrolle betreiben einige Unternehmen 
der Zement- und Baustoffindustrie Ma-
nagementsysteme. In den letzten Jahren ist 
ein deutlicher Trend hin zu integrierten Ma-
nagementsystemen festzustellen, die die 
spezifischen Anforderungen bezüglich 
Qualität (ISO 9001), Umwelt (ISO 14001) 
oder Arbeitssicherheit (OHSAS 18001) 
gleichzeitig abdecken (Bild IV-6). Obwohl 
das gleiche System betrachtet wird, beste-
hen inhaltliche Unterschiede zwischen Pro-
dukt- und Systemzertifizierung. Der Pro-
duktzertifizierer ist im gesetzlich geregel-
ten Bereich tätig und kontrolliert im Detail 
die Erfüllung der formalen Normvorgaben. 
Managementsysteme haben stärker den 
Charakter eines Führungsinstruments. Der 
Systemzertifizierer ist hier im privatrecht-
lichen Bereich tätig und auditiert stichpro-
benartig und im Dialog das vom Herstel-
ler selbst gewählte System.

Das Forschungsinstitut betreibt seit mehr 
als zehn Jahren eine entsprechende Zerti-
fizierungsstelle für Managementsysteme 
FIZ-Zert. Diese wurde im Berichtszeitraum 
durch die Akkreditierungsstelle re-akkre-
ditiert (vgl. Kapitel 0).

Normung 

Das Forschungsinstitut ist in fast allen Aus-
schüssen des europäischen Normungsgre-
miums CEN/TC 51 vertreten. Nachfolgend 
wird über einige Aktivitäten bei der Über-
arbeitung und Erweiterung der Zement-
normen berichtet.

Produktnormen für 
Normalzemente
Tafel IV-5 fasst den derzeitigen Stand der 
bestehenden und vorgesehenen Produkt-
normen für Zemente und andere hydrau-
lische Bindemittel zusammen. Nach ihrer 
ersten Veröffentlichung im Jahr 2000 wur-
de die europäische Zementnorm EN 197-1  
mehrfach durch Änderungen und Ergän-
zungen angepasst. 

Im Berichtszeitraum wurde eine Änderung 
A3 für Flugasche als Zementbestandteil 
fertiggestellt und veröffentlicht. Hierbei 
handelt es sich um eine formelle Anglei-
chung an die Regelungen für Flugasche als 
Betonzusatzstoff. Bei entsprechender De-
klaration sind nunmehr höherer Glühver-
luste von Flugaschen, die als Zementhaupt-
bestandteil verwendet werden, möglich.

Außerdem wurde die vorgesehene Ergän-
zung A2 für Zemente mit hohem Sulfat-
widerstand (SR) weiter konkretisiert. Der 
Änderungsentwurf berücksichtigt knapp 
90 % der in Europa hergestellten Zemente 
mit hohem Sulfatwiderstand. Der Ergän-
zungsvorschlag umfasst sieben Zementar-
ten: Portlandzemente mit drei verschie-
denen C3A-Gehalten, Hochofenzemente 
mit mindestens 66 % Hüttensand sowie 
CEM-IV-Zemente. National bewährte Ze-
mente, die nicht berücksichtigt wurden, 
sollen in einem Anhang zur Norm aufge-
listet werden. Diese dürfen dann zwar 
nicht mit SR gekennzeichnet, aber weiter 
verwendet werden. Die erarbeiteten Ent-
würfe wurden im Juli 2008 einem Vertre-
ter der EU-Kommission vorgestellt. So-
bald eine schriftliche Stellungnahme der 
Kommission vorliegt, soll die formelle Ab-
stimmung zu den beiden Entwürfen durch-
geführt werden.

Parallel zu den genannten Ergänzungen 
wurde mit der formalen Revision der 
EN 197-1 begonnen, die in einem etwa  
5-jährigen Turnus vorzunehmen ist. Da 
sich die Norm bislang bewährt hat, be-
schränken sich die Änderungen im Wesent-
lichen auf die formale Einarbeitung aller 
bisherigen Änderungen (A1, prA2, A3) so-
wie von EN 197-4, die sich auf Hochofen-
zemente mit geringer Anfangsfestigkeit be-
zieht, einschließlich Änderung A1 (Bereich 
in Tafel IV-5 dunkel markiert). Die Stufen 
und Klassen

	 niedrige Anfangsfestigkeit (L)
	 niedrige Hydratationswärme (LH) und
	 hohen Sulfatwiderstand (SR) 

werden in die Norm aufgenommen. Eine 
entsprechend konsolidierte Fassung der 
EN 197-1 wurde bereits erstellt.

Inhaltlich sollen nur kleinere Anpassungen 
vorgenommen werden. Diese beziehen sich 
u. a. auf die Aktualisierung der Anforde-
rungen an die Zementbestandteile. So wur-
den inzwischen neue oder überarbeitete 
Normen für die Betonzusatzstoffe Flug-
asche (wie zuvor beschrieben), Hüttensand 
und Silicastaub erstellt oder befinden sich 
in Vorbereitung. Hier sollen die Festle-
gungen stärker aneinander angeglichen 
werden. Auch sollen die Anforderungen an 
Zementzusätze überarbeitet werden, um 
Forderungen aus dem Trinkwasserbereich 
gerecht zu werden. Schon jetzt erfüllen die 
in Deutschland hergestellten Zemente die-
se Forderung. 

Zukünftig werden die Anforderungen der 
Bauproduktenrichtlinie in Hinblick auf Hy-

giene, Gesundheit und Umweltschutz stär-
ker zu berücksichtigen sein. Zunächst ist 
jedoch eine inhaltliche Aufbereitung die-
ser Thematik erforderlich, bevor entspre-
chende Konzepte Eingang in die Normung 
finden.

Sonderbindemittel
In der Vergangenheit konzentrierten sich 
die Normungsaktivitäten in erster Linie auf 
Normalzemente. Inzwischen sind sechs 
weitere Normen bzw. Normentwürfe für 
Spezialzemente und Sonderbindemittel 
hinzugekommen. Dadurch können Binde-
mittel zur Anwendung kommen, die bis-
lang entweder nur regional eingesetzt wur-
den oder nur für spezielle Einsatzgebiete 
zur Anwendung kamen (Tafel IV-5). Seit 
einigen Jahren sind bereits Normen fertig-
gestellt und veröffentlicht für:

	 �Zemente mit sehr niedriger Hydratati-
onswärme, die bei Massenbeton zum 
Einsatz kommen können,

	 �Tonerdezemente, die bei speziellen An-
wendungen, wie z. B. Reparaturmörtel 
zum Einsatz kommen können und

	 �Putz- und Mauerbinder.

Inzwischen kommen
	 �Sulfathüttenzemente,
	 �hydraulische Bindemittel für nichttra-

gende Anwendungen hinzu und
	 �werden die Regelwerke für hydraulische 

Tragschichtbinder systematisch ergänzt 
und erweitert.

Ein neues Projekt betrifft Zemente mit einem 
Hüttensandgehalt zwischen 30 % und 50 % 
und einem Kalkstein- oder Flugaschegehalt 
von 6 % bis 20 %. Da das Anwendungs-
gebiet dieser Zemente noch nicht fest-
steht, erhalten sie den Arbeitstitel CEM X.  
Ein Motiv ist hier die mögliche CO2-Min-
derung für die Herstellung eines solchen 
Bindemittels. 

Sulfathüttenzement
Seit einiger Zeit wurde eine Norm für Sul-
fathüttenzemente erstellt. Hierbei handelt 
es sich um Zemente, die bis zu 75 % Hüt-
tensand enthalten und durch bis zu 20 % 
Sulfatträger sulfatisch angeregt werden. 
Der Portlandzementklinkeranteil beträgt 
maximal 5 M.-%. Diese Zemente waren 
früher auch in Deutschland genormt und 
wurden bis in die 60er Jahre des letzten 
Jahrhunderts hergestellt und verwendet. 
Nach langjähriger Entwicklungsarbeit wer-
den Sulfathüttenzemente wieder in einigen 
EU-Ländern hergestellt. Diese Zemente 
zeichnen sich durch niedrige Hydratations-
wärme, hohen Sulfatwiderstand und erhöh-
ten Säurewiderstand aus. 
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Diese Bindemittel besitzen eine variable 
Konsistenz in Abhängigkeit von der Zu-
sammensetzung. Die Mörtel sind zum Teil 
sehr dünnflüssig, wie das Bild IV-7 bei der 
Herstellung einer Mörtelform zeigt. Daher 
war zunächst diskutiert worden, die Mör-
tel mit einem geringerem Wasser-Zement-
Wert von 0,40 herzustellen. Es wurden 
Ringversuche mit mehreren Wasser-Ze-
ment-Werten durchgeführt, um die besten 
Prüfbedingungen herauszufinden. Schluss-
endlich entschied man sich, das übliche 
Normprüfverfahren mit einem Wasser-Ze-
ment-Wert von 0,50 anzuwenden, um eine 
Anbindung an die Festigkeitsklassen von 
Normalzement zu erzielen. Sulfathüttenze-
mente werden wegen der langsamen Erhär-
tung grundsätzlich in die Frühfestigkeits-
klassen L oder N eingestuft. Ein Norm- 

Tafel IV-5: Bestehende und vorgesehene europäische Produktnormen für Zemente und andere hydraulische Bindemittel

Norm-Nr. Zement/Bindemittel
Zement-/Bindemittelart Festigkeits-

klasse
Zusätzliche 

Klassen Stand
Anzahl Bezeichnung

EN 197-1 Normalzemente

27

CEM I 
CEM II 
CEM III 
CEM IV 
CEM V

32,5 N/R 
42,5 N/R 
52,5 N/R

–
2000, Revision eingeleitet, 

CEN-Umfrage in Vorbereitung

 
A1

Normalzemente mit nied-
riger Hydratationswärme

LH (F 270 J/g) 2004

prA2
Normalzement mit hohem 

Sulfatwiderstand

CEM I 
CEM III/B u. /C 

CEM IV

SR 0, SR 3, SR 5 
SR S 
SR P

2008, formelle Abstimmung  
erst nach Antwort der  

EU-Kommission

A3
Flugasche als Zement

bestandteil
2007

EN 197-4
Hochofenzemente mit 

niedriger Anfangsfestigkeit 
3 CEM III

32,5 L 
42,5 L 
52,5 L

LH (F 270 J/g) 2004

prA1
Hochofenzement mit 

hohem Sulfatwiderstand

2008, formelle Abstimmung  
erst nach Antwort der  

EU-Kommission

offen
Zement mit erhöhten An-
teilen an Hüttensand und 
Kalkstein oder Flugasche

CEM X Pränormative Untersuchungen

EN 14216
Zemente mit sehr niedriger 

Hydratationswärme
6

VLH III/B u. /C 
VLH IV 
VLH V

22,5 VLH (F 220 J/g) 2004

EN 14647 Tonerdezement 1 CAC 40 – 2005

prEN 15743 Sulfathüttenzement 1 CSS
30 
40 
50

–
formelle Abstimmung in  

Vorbereitung

prEN 13282-1 
prEN 13282-2

Hydraulischer 
Tragschichtbinder

1 1) HRB

       N1 
E2   N2 
E3   N3 
E4   N4

RS 2) Einleitung CEN-Umfrage

EN 413-1 Putz- und Mauerbinder 1 MC
5 

12,5 
22,5

X (ohne  
LP-Mittel)

2004, Revision eingeleitet

prEN 15368
Hydraulischer Binder  

für nichttragende  
Anwendungen

2 BHB
2,0 
3,5

– 2008

1)	 Deklaration der Zusammensetzung in vorgegebenen Grenzen
2)	 RS rapid setting (schnell erstarrend)
■	 Revision von EN 197-1

Bild IV-7: Prüfung von Sulfathüttenzement nach prEN 15743 – Einfüllen in die Mörtelform 
(links) und Abstreichen der Form (rechts) 

entwurf liegt inzwischen vor und geht 
demnächst in die Abstimmung als CEN-
Norm.
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Hydraulische Tragschichtbinder
Ein weiteres Projekt betrifft die Fertigstel-
lung einer europäischen Tragschichtbin-
dernorm. Die Norm sieht verschiedene 
Ausgangsstoffe vor und erlaubt eine vari-
able Zusammensetzung mit verschiedenen 
Binderbestandteilen. Damit ist eine stärke-
re Anpassung an die jeweiligen örtlichen 
Verhältnisse möglich. Der Normentwurf 
wurde inzwischen auf langsam erhärtende 
Bindemittel erweitert, die den Nachweis 
der Festigkeit erst nach zwei Monaten lie-
fern müssen. Neu ist, dass die Bindemittel 
nicht nur für die Tragschicht, sondern auch 
stärker für Bodenverbesserung und -ver-
festigung zum Einsatz kommen sollen. Ge-
plant ist, die Norm auch für Mischbinde-
mittel zugänglich zu machen. Dies erfor-
dert eine entsprechende Modifikation der 
Prüfverfahren, die in Ringversuchen er-
probt wurde. Vorgesehen ist, die Kalkkom-
ponente in einem Vorversuch gezielt vor-
zulöschen und dann die üblichen Normver-
fahren anzuwenden.

Prüfverfahren
Parallel zu den Produktnormen werden 
auch die Prüfnormen in regelmäßigen 
Abständen überarbeitet und aktualisiert.  
Tafel IV-6 gibt einen Überblick über den 
aktuellen Stand der Prüfverfahren der Rei-
he EN 196. Nicht einbezogen sind in die-
ser Darstellung die Performance-Prüfver-
fahren, die gemeinsam mit dem Beton- 
normungsgremium CEN/TC 104 entwi-
ckelt werden. Die wesentlichen Prüfver-
fahren nach EN 196 wurden inzwischen 
in entsprechende ISO-Normen umgewan-
delt, sodass in vielen Ländern der Welt ver-
gleichbare Prüfverfahren angewendet wer-
den können.

Im Berichtszeitraum wurden die Prüf-
normen zur Bestimmung der Mahlfeinheit 
nach EN 196-6 unter Einbeziehung der 
Luftstrahlsiebung, eine Prüfnorm zur Be-

stimmung der Hydratationswärme mit dem 
Wärmeflusskalorimeter, ein CEN-Bericht 
zur Bestimmung der Zusammensetzung, 
die Prüfverfahren zur chemischen Analy-
se mit der Röntgenfluoreszenzverfahren so-
wie das Verfahren zur Probenahme weiter-
entwickelt (vgl. Kapitel III).

Chromatreduktion von 
Zementen und zement
haltigen Zubereitungen 

Für die Bestimmung von wasserlöslichem 
Chromat in Zement steht seit Oktober 2006 
ein europäisch harmonisiertes Prüfverfah-
ren zur Verfügung. Dieses in der europä-
ischen Norm EN 196-10 beschriebene Ver-
fahren ist das Referenzverfahren zur Über-
prüfung des Grenzwerts von 2 ppm was-
serlöslichen Chromats in Zement. 

Auch für zementhaltige Zubereitungen gilt 
der Grenzwert. Allerdings ist der Anteil des 
wasserlöslichen Chromats nicht auf die ge-
samte Masse der Zubereitung, sondern auf 
die Trockenmasse des in der Zubereitung 
enthaltenen Zements zu beziehen.	  
 
Bei der Prüfung der Gehalte wasserlös-
lichen Chromats zementhaltiger Zuberei-
tungen wurde festgestellt, dass selbst bei 
zementhaltigen Zubereitungen aus Ze-
menten, deren Gehalte an wasserlöslichem 
Chromat durch Zugabe von Chromatredu-
zierern unter 0,1 ppm gesenkt wurden, der 
in der Zubereitung gemessene Chromatge-
halt bezogen auf den Zementanteil ober-
halb von 2 ppm liegen kann. 

Untersuchungen zur Eignung des 
Prüfverfahrens nach DIN EN 196-10 
für zementhaltige Zubereitungen
Das Prüfverfahren nach EN 196-10 kann 
unter Berücksichtigung der Empfehlungen 
im informativen Anhang B der EN 196-10 

auch für zementhaltige Zubereitungen ver-
wendet werden. 

Die Bestimmungsgrenze des Prüfverfah-
rens gemäß EN 196-10 liegt nach Erfah-
rungen verschiedener Laboratorien für Ze-
ment in der Größenordnung von 0,1 bis 
0,3 ppm Cr(VI). Der zu prüfende Zement 
wird mit Wasser und Normsand zu einem 
Normmörtel nach EN 196-10 verarbeitet, 
dessen Zementanteil 25 M.-% der Mör-
teltrockenmasse beträgt. Die Analysen wer-
den an dem Filtrat dieses Mörtels durch-
geführt. 

Bei der Untersuchung zementhaltiger Zu-
bereitungen wird kein weiterer Sand zuge-
geben, sondern die Zubereitung als solche 
mit Wasser suspendiert. Bei einem Zemen-
tanteil von beispielsweise 10 M.-% in ei-
ner zementhaltigen Zubereitung ergibt sich 
rechnerisch eine Bestimmungsgrenze von 
ungünstigstenfalls ca. 2,5 x 0,3 ppm = 
0,75 ppm. Allerdings ist die Verwendung 
einer entsprechend angepassten größeren 
Teilmenge des für die Analyse erzeugten 
wässrigen Extrakts der Zubereitung mög-
lich. Dadurch lässt sich die absolute Men-
ge des analysierten Chromats in der Mess-
lösung erhöhen und die Bestimmungsgren-
ze des Analyseverfahrens verbessern. 

Das Prüfverfahren nach EN 196-10 sieht 
statt des in der ehemaligen TRGS 613 ver-
wendeten sehr giftigen Bromwassers die 
Verwendung von Natriumperoxodisulfat 
für die Oxidation reduzierender Substan-
zen in der Messlösung vor. Bei den durch-
geführten Untersuchungen zeigte sich, 
dass trübende organische Bestandteile ze-
menthaltiger Zubereitungen mit diesem 
Oxidationsmittel zerstört und abgeschie-
den werden können, was zu einer für die 
Analyse erforderlichen klaren Messlösung 
führt.

Untersuchungen zur Beeinflussung 
des Gehalts wasserlöslichen 
Chromats durch die weiteren 
Bestandteile zementhaltiger 
Zubereitungen 
Der Anteil wasserlöslichen Chromats in 
Zementen und zementhaltigen Zuberei-
tungen ist Bestandteil eines chemischen 
Gleichgewichts. Beim Suspendieren eines 
reinen Zementklinkers in Wasser wird zu-
nächst annähernd das gesamte Chromat des 
Klinkers gelöst. Das gelöste Chromat wird 
jedoch gleichzeitig insbesondere in alumi-
niumhaltigen Verbindungen (z. B. Chro-
matettringit) gebunden. Das chemische 
Gleichgewicht zwischen gebundenem und 
gelöstem Chromat kann durch andere Be-
standteile beeinflusst werden. So verdrän-

Tafel IV-6: Prüfnormen für Zement nach DIN EN 196

DIN EN 196 Teil Inhalt
Gültige 
Ausgabe

Entsprechende  
ISO-Normen

1 Festigkeit 2005 ISO 679

2 Chemische Analyse    2005 1) ISO 29581-1

3 Erstarren, Raumbeständigkeit 2005 ISO 9597

(4) 2) Zusammensetzung 2007 –

5 Puzzolanität 2005 ISO 863

6 Mahlfeinheit 1990 –

7 Probenahme 2008 –

8, 9 Hydratationswärme 2004 ISO/DIS 29582-1/-2

10 Wasserlösliches Chromat 2006 –
1) Zusätzlich EN 196-2.2 (ISO/DIS 29581-2) für die Röntgenfluoreszenzanalyse in Arbeit
2) Veröffentlichung als CEN-Bericht CEN/TR 196-4
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gen Sulfat-Ionen, die über den Erstarrungs-
regler Calciumsulfat in den Zement ein-
gebracht werden, den Anteil an Chromat- 
Ionen aus seinen Verbindungen, der letzt-
lich als wasserlösliches Chromat des ei-
gentlichen Zementes gemessen wird. In be-
sonderem Maße können gelöste Carbonat- 
Ionen aus entsprechenden Bestandteilen ze-
menthaltiger Zubereitungen (z. B. Alkali- 
carbonate) den Anteil gelöster Chromat-Io-
nen aus Zementklinker erhöhen. Wird ein 
Portlandzement nicht mit reinem, sondern 
mit Natriumcarbonathaltigem Wasser ex-
trahiert, dann verbleiben nicht nur ca. 20 
bis 30 M.-%, sondern mehr als 80 M.-%  
des Gesamtchromgehalts des Zements als 
Chromat in der Lösung. Deshalb wurde un-
tersucht, ob die neben Zement in üblichen 
Zubereitungen enthaltenen Bestandtei-
le die Löslichkeit von Chromat beeinflus-
sen können.

Einfluss einzelner Bestandteile 
zementhaltiger Zubereitungen auf 
die Chromatlöslichkeit 
Für die Untersuchungen wurde ein Port-
landzement sowohl mit den bereitgestell-
ten verschiedenen einzelnen Bestandteilen 
als auch mit den Compounds (Summe der 
Mischungsbestandteile marktüblicher ze-
menthaltiger Zubereitungen) verwendet. 
Die Mischungsanteile des Zements ent-
sprachen dabei denen praxisüblicher Mi-
schungen. In ergänzenden Untersuchungen 
wurde ein Tonerdezement dem Prüfzement 
auch zu 50 % und 5 % der praxisüblichen 
Dosierung zugemischt. Anschließend wur-
de der wasserlösliche Chromatgehalt die-
ser Mischungen nach unterschiedlichen La-
gerzeiten sowohl nach EN 196-10 als auch 
nach der Analysevorschrift im Anhang der 
ehemaligen TRGS 613 bestimmt. Die Ana-
lyseergebnisse beziehen sich – wenn nicht 
anders angegeben – auf den Zementanteil 
in der Mischung.

In Bild IV-8 sind die Ergebnisse dieser 
Chromatbestimmung nach TRGS 613 an 
dem Prüfzement mit den einzelnen Be-
standteilen zementhaltiger Zubereitungen 
dargestellt. Bei einigen Mischungen erhöht 
sich der Anteil wasserlöslichen Chromats 
des Prüfzements um bis zu 4 ppm, wenn 
unmittelbar nach der Herstellung (0 Mo-
nate) geprüft wird. In einzelnen Mischun
gen verringert sich der gelöste Chromatan-
teil im Vergleich zum reinen Prüfzement 
um bis zu 6 ppm.

Besonders stark, nämlich unter die Bestim-
mungsgrenze des Analyseverfahrens, ver-
ringert sich der wasserlösliche Chromatan-
teil in der Mischung mit der üblichen Men-
ge Tonerdezement (Mischung 4). Bei einer 

Dosierung von 50 M.-% der praxisüblichen 
Menge reduziert der Tonerdezement den 
wasserlöslichen Chromatanteil annähernd 
genauso stark. Selbst eine Dosierung von 
nur 5 M.-% der üblichen Menge führt noch 
zu einer merklichen Verringerung des An-
teils wasserlöslichen Chromats. Ursache 
für diese starke Senkung des Anteils was-
serlöslichen Chromats ist nicht etwa des-
sen chemische Reduktion zu dreiwertigem 
Chrom, sondern die bereits oben diskutier-

te verstärkte Einbindung von Chromat 
durch die Reaktion mit den reaktiven Alu-
minaten des Tonerdezements. Die Analyse- 
ergebnisse zeigen, dass durch die unter-
suchten Bestandteile zementhaltiger Zube-
reitungen keine gravierende Erhöhung des 
wasserlöslichen Chromats hervorgerufen 
wird. Bei der Kombination von zwei Be-
standteilen (Bild IV-8, Mischung 16) kön-
nen sich die Einflüsse der einzelnen Kom-
ponenten jedoch addieren.

Bild IV-8: Wasserlöslicher Chromatanteil von Mischungen des Prüfzements (Z) mit verschie-
denen Bestandteilen zementhaltiger Zubereitungen (Bestimmung nach TRGS 613; Analyse-
ergebnisse bezogen auf den Zementanteil)

1: Z + Weinsäure; 
2: Z + Citronensäure S40; 
3: Z + Tonerdezement (50 M.-%); 
4: Z + Tonerdezement (100 M.-%); 
5: Z + Tonerdezement (5 M.-%); 
6: Z + Melment F 10 Verflüssiger; 
7: Z + Lithiumcarbonat; 
8: Z + Vinnapas 5044 N; 
9: Z + Zinkstearat; 

10: Z + Natriumoleat; 
11: Z + Methylcellulose 1; 
12: Z + Methylcellulose 2; 
13: Z + Luftporenbildner; 
14: Z + Kalksteinmehl; 
15: Z + Methyl-Hydroxyethyl-Cellulose; 
16: Z + Mischung aus Citronensäure (0,3 M.-%)  
      und Kalksteinmehl (4 M.-%)

Bild IV-9: Wasserlöslicher Chromatanteil von Mischungen des Prüfzements mit verschie-
denen Compounds zementhaltiger Zubereitungen (Bestimmung nach TRGS 613; Analy-
seergebnisse bezogen auf den Zementanteil; # M = Lagerzeit der Prüfzement/Compound-
Mischung in Monaten; Ox = Oxidation mit Natriumperoxodisulfat; gestrichelte Linie = 
wasserlöslicher Chromatanteil des reinen Prüfzements)	
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Einfluss der Summe aller Bestand
teile zementhaltiger Zubereitungen
Zementhaltige Zubereitungen enthalten 
i. d. R. nur geringe Anteile Zement. Diese 
Anteile liegen oft in der Größenordnung 
von 10 bis 20 M.-%, teilweise jedoch so-
gar deutlich unter 10 M.-%. Die Summe 
der neben dem Zement in der Zubereitung 
enthaltenen Bestandteile, die sog. Com-
pounds, ist im Vergleich zum Zement ein-
deutig Hauptbestandteil der Zubereitungen. 
Ihr Einfluss auf die Freisetzung von Chro-
mat kann daher erheblich sein. Um dies zu 
untersuchen, wurde ein Prüfzement mit 
Compounds entsprechend den Massever-
hältnissen in den authentischen Produkten 
gemischt und der Gehalt des wasserlös-
lichen Chromats dieser Mischungen be-
stimmt (Bild IV-9). Die meisten Com-
pounds führen zu keiner signifikanten Er-
höhung des aus dem Zement gelösten 

Bild IV-10: Wasserlöslicher Chromatanteil (Balken) und Zementgehalt (Kurve) von Mi-
schungen des Prüfzements (Z) mit den Compounds 1, 2, 3 und 4 (Bestimmung nach  
TRGS 613 ohne Oxidation; Analyseergebnisse bezogen auf den Zementanteil)

Bild IV-11: Ergebnisse der Cr(VI)-Bestimmung an Prüfzement/Zinn(II)-Präparat- 
Mischungen nach DIN EN 196-10 („Mix“: durch Mischen hergestellt; „Grind“: durch  
gemeinsame Mahlung hergestellt; Temperaturangaben: Misch- bzw. Mahltemperaturen;  
# Mon: Prüftermin in Monaten nach der Zinn(II)-Präparat-Zugabe)	
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Chromats. Augenfällige Ausnahme ist dies-
bezüglich lediglich Compound 4. Im Ver-
lauf der Lagerzeit der Mischungen verrin-
gern sich zudem die gemessenen Chromat-
gehalte in den meisten Mischungen.

Reduzierende Substanzen müssen durch 
einen Oxidationsschritt zerstört werden, 
denn sie führen ansonsten bei der Analyse 
zu einem falschen (zu geringen) Chromat-
gehalt der Probe. Manche Compounds 
(z. B. 4, 5, 6, 7 und 11) erzeugen jedoch 
erst dann geringere Chromatgehalte, wenn 
die Analyse mit einem solchen Oxidations-
schritt ausgeführt wird. Möglicherweise 
werden erst infolge einer unvollständigen 
Oxidation kritische reduzierende Substan-
zen erzeugt. Aus den Analyseergebnissen 
für die Compounds 1 bis 4 lässt sich ablei-
ten, unter welchen Bedingungen sich der 
Anteil des löslichen Chromats deutlich er-

höhen kann (Bild IV-10). Diese vier Com-
pounds enthalten u. a. fein gemahlenen 
Kalkstein. Je geringer der Zementgehalt 
der Zubereitung, desto höher ist der gemes-
sene Chromatgehalt bezogen auf diesen Ze-
mentanteil. Selbst ein nur geringer Anteil 
gelösten Carbonats aus dem Kalksteinmehl 
führt zu einem veränderten Gleichgewicht 
hinsichtlich gelösten und gebundenem 
Chromats in der Suspension dieser Zube-
reitungen.

Beeinflussung der Wirksamkeit  
der Chromatreduzierer 
Wechselwirkungen werden nicht nur zwi-
schen den Bestandteilen zementhaltiger 
Zubereitungen und dem Zement, sondern 
auch zwischen diesen Bestandteilen und 
den Chromatreduzierern beobachtet. 
Zinn(II)-sulfat-Präparate sind sehr effizi-
ente Chromatreduzierer. In vielen Fällen 
aber steigen die Chromatgehalte bereits 
nach wenigen Monaten wieder deutlich an. 
Die nachlassende Wirksamkeit von Chro-
matreduzierern kann verschiedene Ursa-
chen haben:

	 �fortschreitende Oxidation des Redukti-
onsmittels (z. B. durch Luftsauerstoff) 

	 �Reaktionen des Reduktionsmittels mit 
anderen Bestandteilen in der Zuberei-
tung

	 �Verringerung der Löslichkeit des Re-
duktionsmittels mit der Zeit (z. B. durch 
passivierende Krusten 

Verschiedene Zinn(II)-Präparate wurden 
deshalb auf ihre Reduktionswirkung ge-
genüber wasserlöslichem Chromat in Ze-
ment und deren Dauerhaftigkeit hin unter-
sucht. Hierbei sollte festgestellt werden, 
welche Eigenschaften ein Chromatreduzie-
rer auf Basis von Zinn(II)-Salzen aufwei-
sen muss, um dauerhaft wirksam zu sein. 
Insgesamt wurden sieben Zinn(II)-Präpa-
rate getestet, die sich durch ihren Gehalt 
an Restschwefelsäure sowie durch ihre 
Vorlagerungsbedingungen und Beimen-
gungen unterscheiden (Tafel IV-7). Die 
Chromatreduzierer wurden einem Prüfze-
ment auf unterschiedliche Weise zudosiert. 
Bezogen auf ihren Zinn(II)-Gehalt wurden 
alle Präparate auf eine Menge entsprechend 
0,02 M.‑% Zinn(II)-sulfat dosiert. Diese 
Dosierung führte nicht zu einer vollständi-
gen Reduktion des wasserlöslichen Chro-
mats im Prüfzement, wodurch ein Ver-
gleich der Wirksamkeit der einzelnen Prä-
parate möglich war. Alle Präparate zeigen 
im Verlauf der Lagerzeit von neun Mona-
ten eine meist starke Abnahme ihrer Wirk-
samkeit, die sich in Bild IV-11 in stei-
genden Chromatgehalten darstellt. Die pul-
verförmigen Präparate 1 und 2 zeigen 
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grundsätzlich eine gute Reduktionswir-
kung über einen Zeitraum von sechs Mo-
naten. Spätestens nach neun Monaten je-
doch nimmt die Wirksamkeit dieser beiden 
Präparate auf ein den anderen Präparaten 
vergleichbares Niveau ab. 

Im Vergleich zu den Präparaten 1 und 2 
lässt die Wirksamkeit der kristallinen Prä-
parate 3 bis 5 kontinuierlich über die La-
gerzeit nach, wenn sie dem Prüfzement 
durch Mischen bei 20 °C bzw. 120 °C zu-
gegeben werden. Erfolgt ihre Zugabe je-
doch durch gemeinsame Vermahlung mit 
dem Prüfzement bei 120 °C, so entspricht 
ihre Wirksamkeit der der Präparate 1  
und 2. Diese gute Übereinstimmung der 
Wirksamkeit ist auf die Angleichung der 
Korngröße durch die Mahlung zurück- 
zuführen. 

Fazit
Die neben Zement in zementhaltigen Zu-
bereitungen enthaltenen Bestandteile kön-
nen die Anteile wasserlöslichen Chromats 
des Zements erhöhen. Bei geringen Zem-
entgehalten in Gegenwart großer Mengen 
solcher Bestandteile kann diese Erhöhung 
des wasserlöslichen Chromatanteils sehr 
deutlich sein. Bestandteile mit löslichem 
Carbonat sind in diesem Zusammenhang 
als besonders kritisch einzustufen. Zur si-
cheren Reduktion auch der auf diese Wei-
se zusätzlich gelösten Chromatanteile wird 
eine zusätzliche Chromatreduktion emp-
fohlen. 

Die Dosierung von Zinn(II)-sulfat-Präpa-
raten zu Zement sollte bei erhöhten Tem-
peraturen unter gemeinsamer Vermahlung 
erfolgen. Die nachträgliche Dosierung von 
Zinn(II)-sulfat zu zementhaltigen Zuberei-
tungen erfolgt üblicherweise lediglich 
durch Mischen und bei geringen Tempera-
turen. Inwieweit eine Konditionierung von 
Zinn(II)-sulfaten unter erhöhten mecha-
nischen und thermischen Belastungen zum 
gleichen Ergebnis wie bei gemeinsamer 
Vermahlung bei erhöhten Temperaturen 
von Zement und Chromatreduzierer führt, 
ist im Einzelfall zu prüfen.

Bestimmte Eigenschaften von Zinn(II)-sul-
faten können ihre (Langzeit-)Wirksamkeit 
je nach Dosierstrategie (Temperatur, Me-

Tafel IV-7: Zinn(II)-Präparate, die für Dauerhaftigkeitsuntersuchungen verwendet wurden

Bezeichnung Zusammensetzung
freie Schwefelsäure  

in M.-%
sonstige Eigenschaften

1 reines Zinn(II)-sulfat 0,3 Pulver

2 reines Zinn(II)-sulfat 0,1 Pulver

3 reines Zinn(II)-sulfat < 0,1 kristallin

4 reines Zinn(II)-sulfat 0,01 kristallin

5 reines Zinn(II)-sulfat 0,1 kristallin

6 reines Zinn(II)-sulfat nicht bekannt 3 Jahre alt

chanik) unterschiedlich beeinflussen. Maß-
geblich sind hierbei nach den vorliegenden 
Ergebnissen die Feinheit der Reduzierer 
und ihr Gehalt an freier Schwefelsäure. Al-
lerdings lässt die Wirksamkeit der Chro-
matreduzierer bei allen untersuchten Prüf-
zement/Reduzierer-Mischungen spätestens 
nach neun Monaten deutlich nach.

Die vorliegenden Ergebnisse zeigen die 
Komplexität der chemischen und physika-
lischen Einflussgrößen bei der Reduktion 
wasserlöslichen Chromats in zementhal-
tigen Zubereitungen auf. Sie ermöglichen 
aber auch die Ableitung von Strategien  
zur erfolgreichen Herstellung ausreichend 
dauerhaft chromatarmer zementhaltiger 
Zubereitungen.


